Amtliche Bekanntmachung

25. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Ahrensbok
Gebiet: stdlich des Sportzentrums, westlich des Griinen Redders, stdéstlich der
Lohnskoppel - Erweiterung Sportzentrum -

hier: Veroffentlichung des Entwurfs der 25. Anderung des Flachennutzungsplanes der
Gemeinde Ahrensbdk nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der in der Sitzung des Ausschusses fur Planung und Umwelt am 9. Dezember 2025 gebilligte
und zur Verdffentlichung bestimmte Entwurf der 25. Anderung des Flachennutzungsplanes
der Gemeinde Ahrensbok fir ein Gebiet sudlich des Sportzentrums, westlich des Griinen
Redders, stdostlich der Lohnskoppel - Erweiterung Sportzentrum -, und die Begriindung sowie
die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden gemali § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

18. Dezember 2025 bis einschlielRlich 30. Januar 2026

im Internet verd6ffentlicht. Die Entwurfsunterlagen sind Uber die Internetseite der Gemeinde
Ahrensbdk unter www.ahrensboek.de/Leben-und-Wohnen.htm/Seiten/Bauleitplanung.htmi?
unter dem Punkt ,Bauleitverfahren wahrend der Beteiligung der Offentlichkeit* einsehbar.

Zusatzlich zur Veroffentlichung im Internet werden die Entwurfsunterlagen gemaf 8 3 Abs. 2
Satz 2 BauGB durch eine offentliche Auslegung (eine andere leicht zu erreichende
Zugangsmaglichkeit) zur Verfligung gestellt.

Der Entwurf der 25. Anderung des Flachennutzungsplanes und die Begriindung sowie die
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen wéahrend der
Veroffentlichungsfrist im Rathaus der Gemeindeverwaltung Ahrensbok, Poststralie 1, 23623
Ahrensbok, Zimmer 16, wahrend folgender Offnungszeiten offentlich aus.

montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr,
donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
sowie jeden 1. und 3. Montag im Monat von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfigbar und werden zur Einsichtnahme
verotffentlicht, bzw. liegen mit aus:

Art der Information:

1. Umweltbericht als Teil der Begrindung

2. Landschaftsplan

3. ,Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 75 der Gemeinde
Ahrensbdk -Planungsstand Mai 2024-“, LAIRM CONSULT GmbH, Bargteheide,
Stand: 12.09.2025

4. ,Faunistische Potenzialanalyse, Bestandserfassung und Artenschutzuntersuchung fur
den B-Plan Nr. 75 in Ahrensboék®, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg, Stand:
17.09.2025


file://///V1-DATA/Daten/GB-III/Bauleitplanung/F-Plaene/48.%20Änderung%20-%20Windkraft%20Schwienkuhlen%20(Wulf)/40%20E&V%20&%20Beteiligung%20Öffentlichkeit/15%20amtl.%20Bekanntmachung%20(Zeitung,Internet,B-Server)/www.ahrensboek.de/Leben-und-Wohnen.htm/Seiten/Bauleitplanung.html%3f%20

5. ,Entwasserungsentwurf, B-Plan Nr. 75 in Ahrensbdk®, Ingenieurbiiro Mirko Molt,
Lippstadt, Stand: 16.04.2025
o Berechnung der Wasserhaushaltshilanz (Zusammenfassung) —
Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogramms A-RW 1 zum
Entwasserungskonzept B-Plan Nr. 75, Stand: 10.11.2025
o Berechnung der Wasserhaushaltshilanz (Zusammenfassung) —
Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogramms A-RW 1 zum
Entwasserungskonzept B-Plan Nr. 11 & 75, Stand: 10.11.2025
o Einordnung Ergebnisse A-RW 1 Betrachtung — Ahrensbok B-Plan Nr.11 und
B-Plan Nr. 75, Stand; 10.11.2025
6. ,Orientierende, geotechnische Stellungnahme® - Aufstellung Bebauungsplan Nr. 75 in
23623 Ahrensbok — Erweiterung Sportzentrum, Egbert Miicke, Schwentinental,
Stand: 22.07.2024
7. Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange und der
Offentlichkeit

Die Ziffern [ ] geben die Art der Information an.

Schutzqut Mensch:

— Brandschutz [7]
— Vermeidung von Emissionen / Immissionen [1, 3, 7]

— Wechselwirkungen zwischen den Belangen und zur Anfélligkeit der Vorhaben fir
schwere Unfélle und Katastrophen [1]

Schutzqut Tiere und Pflanzen:

— Artenschutz (u.a. Haselmaus, Fledermaus, Amphibien) [1, 4, 7]

— Artenschutzrechtliche MaRnahmen [1, 4, 7]

— Wald, Waldschutzstreifen [1, 2, 4, 7]

— Biotope und Biotoptypen [1, 2, 4, 7]

— Wirkgefuge zwischen den Schutzgitern Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgefiige zwischen ihnen sowie der Landschaft und der
biologischen Vielfalt [1]

Schutzqut Boden:

— Bodenschutz [1, 5, 6, 7]

— Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung [1, 4, 7]

— Bodenerosionen [1, 6, 7]

— Wirkgefuige zwischen den Schutzgitern Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgefiige zwischen ihnen sowie der Landschaft und der
biologischen Vielfalt [1]

Schutzqut Wasser:

— Gewasserschutz (Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Gewasserschutzstreifen) [1,
5,6, 7]

— Grundwasserschutz (Versickerung) [1, 5, 6, 7]

— Wirkgefuige zwischen den Schutzgitern Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgefiige zwischen ihnen sowie der Landschaft und der
biologischen Vielfalt [1]



Schutzqgut Klima und Luft:

— Klimaschutz [1, 7]

— Wirkgefuge zwischen den Schutzgitern Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Lulft,
Klima und das Wirkungsgefliige zwischen ihnen sowie der Landschaft und der
biologischen Vielfalt [1]

Schutzqut biologische Vielfalt:

— Wirkgefuge zwischen den Schutzgitern Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Lulft,
Klima und das Wirkungsgefliige zwischen ihnen sowie der Landschaft und der
biologischen Vielfalt [1]

Schutzqgut Landschaft:

— Siedlungsentwicklung [1, 2, 7]

— Landschaftsbild [1, 2]

— Eingrinung [1, 2, 4]

— Wirkgefuge zwischen den Schutzgitern Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgeflige zwischen ihnen sowie der Landschaft und der
biologischen Vielfalt [1]

Schutzqut Kultur-/Sachgiiter:

— Archéologisches Interessensgebiet, Kulturdenkmale [1, 7]

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet
veroffentlicht und liegen zuséatzlich mit aus.

Wahrend der Verdffentlichungsfrist kdénnen alle an der Planung Interessierten die
Planungsunterlagen und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen
hierzu abgeben. Die Stellungnahmen sollen elektronisch Gbermittelt werden. Die Abgabe von
Stellungnahmen per E-Mail erfolgt an die Adresse info@ahrensboek.de. Bei Bedarf kénnen
Stellungnahmen auch weiterhin schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der Beschlussfassung Uber die
Anderung des Flachennutzungsplanes unberiicksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den
Inhalt nicht kannte und nicht hatte kennen missen und deren Inhalt fir die Rechtmagigkeit der
Flachennutzungsplanédnderung nicht von Bedeutung ist.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist im Internet unter den Adressen www.ahrensboek.de
und www.ahrensboek.de/Leben-und-Wohnen.htm/Seiten/Bauleitplanung.html? eingestellt.

Die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veréffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser
Bekanntmachung sind Uber ein zentrales Internetportal des Landes, den Digitalen Atlas Nord,
unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung zuganglich.



mailto:info@ahrensboek.de
http://www.ahrensboek.de/
http://www.ahrensboek.de/Leben-und-Wohnen.htm/Seiten/Bauleitplanung.html?
http://www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung

DIN-Vorschriften / technische Regelwerke, auf die in der Anderung des Bauleitplanes
verwiesen wird, finden jeweils in der bei Erlass der Bauleitplananderung geltenden Fassung
Anwendung und kénnen ebenfalls wahrend der Offnungszeiten im Bauamt eingesehen
werden.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung tber das Ergebnis der Prifung. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte dem Formblatt ,Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im
Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit
veroffentlicht wird/ausliegt.

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemal § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit
allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Verdffentlichungsfrist nicht oder
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hatte geltend machen kénnen.



Ubersichtsplan
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Ahrensbok, den 12. Dezember 2025

Gemeinde Ahrensbok
Der Birgermeister
gez. Andreas Zimmermann (Dienstsiegel)



